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Informationen zur FAR-BAK 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im jährlichen Turnus schüttet die APKV an ältere Versicherten die angesammelten Zinsüberschüsse 
aus. Darüber hinaus vergibt die APKV in den Zahntarifen Rabatte, wenn die Versicherten eine 
bestimmte Altersgrenze erreicht haben. Die Ausschüttung bzw. Rabattvergabe erfolgt in der FAR-
BAK mit Wirkung zum 01.11.2021. 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) regelt die Ausschüttung der Zinsüberschüsse. Die Mittel 
werden nach Möglichkeit zur Begrenzung von Beitragsanpassungen vergeben. Andernfalls erfolgt 
eine beitragsmindernde Ausschüttung an die Versicherten. Dies gilt für alle Tarife der 
Krankheitskostenversicherung und der Pflegetagegeldtarife, allerdings nicht für den Tarif PflegeBahr. 

Zusammensetzung der ausgeschütteten Mittel: 

 Zinsüberschüsse, die dem einzelnen Kunden direkt zugeschrieben wurden (Altersrabatt)
Diesen Rabatt erhalten Personen, die Ende des Jahres 2021 mindestens 80 Jahre alt sind und
zum 01.01.2022 keine Beitragsanpassung erhalten werden.

 Zinsüberschüsse, die der Tarifgemeinschaft zugeteilt wurden
Das Versicherungsaufsichtsgesetz sieht neben der individuellen Zuschreibung von
Zinsüberschüssen auch die Vergabe von Zinsüberschüssen an die Tarifgemeinschaft vor. Aus
diesen Überschüssen vergibt die APKV ebenfalls Rabatte an ältere Versicherte.

In folgenden Tarifen kann sich dadurch eine Beitragssenkung ergeben:

Heilkostenvollversicherung 

722 

ES300 ES600 

Beihilfe 

8300 8301 

8302 8303 

8600 8600M 

86xx BHE1K 

BHEZR BHEZTLxx 



Zusatzversicherung zur GKV 

AP AP02 

AB AB02 

723 723P 

Weitere Tarife 

300er-Tarife 581, 582, 583 

725 7255 

 Rabattvergabe in den Zahntarifen
In den Zahntarifen vergibt die APKV Rabatte für ältere Versicherte, wenn folgende zwei
Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
(1) Der bzw. die Versicherte hat zwischen dem Zeitpunkt der letzten Anpassung seines
Zahntarifes und dem 31.10.2021 das 75., 80., 85., etc. Lebensjahr vollendet.
(2) Im Jahr 2021 wurde der Beitrag seines bzw. ihres Zahntarifs nicht angepasst.

Personen ab einem Alter von 80 Jahren können alle drei Rabatte gleichzeitig erhalten. 

Bagatellgrenze 

Um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, gilt eine Bagatellgrenze: Erreicht die Beitrags-
ermäßigung in Summe über alle Tarife einer Person im Mantel mindestens 0,50 EUR, vergibt die 
APKV einen Rabatt. Dieser Rabatt gilt dann für sämtliche Krankheitskostentarife der Personen, die 
in diesem Mantel versichert sind. Ansonsten werden die vorhandenen Zinsüberschüsse weiterhin 
verzinslich angesammelt. 

Information der Versicherten 

Die APKV informiert insgesamt etwa 44.000 Kunden. Die Kundenbriefe versendet die APKV im 
Zeitraum 8. bis 22. Oktober 2021. 

Anlage: Muster Kundenbrief 
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